
VersoG: Art. 25 Übertragung, Verpfändung

Art. 25  Übertragung, Verpfändung 
 
1Ansprüche auf laufende Geldleistungen können wie Arbeitseinkommen übertragen oder verpfändet 
werden. 2Sonstige Leistungsansprüche können weder abgetreten noch verpfändet werden.


